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MARKT PEIßENBERG - FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG gem. 4 (1) BauGB - Vor-
habenbezogener Bebauungsplan "Sondergebiet Agri-PV im Gebiet Strallen" 

 

Sehr geehrte Frau Seidel, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Gegen den Bebauungsplan bestehen bei Beachtung folgender Stellungnahme keine 

grundsätzlichen Bedenken aus wasserwirtschaftlicher Sicht:  

1. Vorsorgender Grundwasserschutz 

Für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen wurde vom Bayerischen 

Landesamt für Umwelt der Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Pho-

tovoltaik Freiflächenanlagen (Stand Januar 2014) herausgegeben. 

Diese Handlungshilfe nennt auch wasserwirtschaftliche Anforderungen für Photovol-

taikanlagen, insbesondere im Hinblick auf den Grundwasserschutz. 

Werden verzinkte Stahlprofile für die Modultische etc. verwendet, muss sicherge-

stellt sein, dass diese nicht in die gesättigte Zone oder den Grundwasserschwan-

kungsbereich eingebracht werden, da sonst Zink verstärkt in Lösung geht. Sollte 

dies der Fall sein, müssen andere Materialien (z.B. Edelstahl, Aluminium etc.) oder 
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andere Gründungsverfahren (z.B. Streifenfundamente) gewählt werden. Dies ist ganz be-

sonders in den Gebieten mit hohen Grundwasserständen und im Vorranggebiet der Wasser-

versorgung (Flur Nr. 225) 

Für die Reinigung der PV-Module dürfen keine Reinigungsmittel eingesetzt werden. Eine 

etwaige Reinigung darf nur mit Wasser ohne Zusätze erfolgen. 

Für Öltransformatoren sollten nach Möglichkeit Transformatoren ohne Mineralöl gewählt und 

stattdessen auf nicht wassergefährdende synthetische Ester zurückgegriffen werden. Bei 

Verwendung von Öltransformatoren, die wassergefährdende Stoffe (Transformatorenöl) ent-

halten, ist im Genehmigungsverfahren die fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft zu beteili-

gen. 

Alternativ zu den Öltransformatoren können auch Trockentransformatoren verwendet wer-

den, diese können ohne besondere bauliche Vorkehrungen für den Gewässerschutz errichtet 

werden. 

Auf den Flächen der Photovoltaikanlage darf kein Einsatz von Pflanzenschutzmittel oder 

Herbiziden erfolgen. 

2. Grundwasser 

Im Umgriff des Vorhabengebietes sind keine Grundwassermessstellen des Landesgrund-

wasserdienstes vorhanden, für die langjährige Aufzeichnungen über den Grundwasserflur-

abstand existieren. Daher können keine genauen Aussagen über den Grundwasserflurab-

stand getroffen werden. Unabhängig hiervon zeigen unsere Daten an, dass im Gebiet teil-

weise hohe Grundwasserstände zu erwarten sind. 

Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein 

Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hangschichtenwasser sichern muss. 

Sollte Grundwasser erschlossen werden, ist das Landratsamt Weilheim-Schongau zu be-

nachrichtigen und eine entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis gem. Art. 15 bzw. 70 (Er-

laubnis mit Zulassungsfiktion) Bayer. Wassergesetz (BayWG) bzw. § 8 WHG einzuholen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Schulze 


